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HELFER IN SCHWEREN STUNDEN
DAS GIBT ANGEHÖRIGEN HALT

Strafklausel: Wer früh
aufs Erbe drängt, verliert später
Eine Pflichtteilsstrafklausel kann unerwünschte Herausforderungen verhindern

Das Berliner Testament ist für
Eheleute diewohl gängigste
Form, den gemeinsamen

Nachlass zu regeln. Stirbt einer
von beiden, erhält der überleben-
de Ehepartner alles. Geht später
auch dieser von der Welt, wird
meist den Kindern das gesamte
Vermögen vermacht.

Nicht immer kann und will sich
der Nachwuchs aber bis zum Able-
ben des zweiten Elternteils gedul-
den, um ein Stück des Erbes abzu-
bekommen. Denn grundsätzlich
kannerseinenPflichtteil schonbeim
Tod des ersten Elternteils einfor-
dern. Für den jeweils überlebenden
Elternteil kann das herausfordernd

werden - zum Beispiel, wenn das
gesamte Kapital im Familienheim
stecktundohnedenVerkaufder Im-
mobilie kein Geld zum Auszahlen
des Pflichtteils vorhanden ist.

Um solche Begehren für den
Nachwuchs unattraktiv zu ma-
chen,sindBerlinerTestamenteoft
mit einer sogenannten Pflicht-
teilsstrafklausel versehen. Sie
sieht vor, dass Kinder vom Erbe
des länger lebenden Elternteils
ausgeschlossen werden, sollten
sie diesen nach demTod eines El-
ternteils mit Pflichtteilsansprü-
chen konfrontieren. Auf diese
Weise soll der Nachlass zusam-
mengehaltenwerden.

Einseitige Konfrontation
genügt Gerichten
Üblicherweise ist die Pflichtteils-
strafklausel so formuliert, dass
der Ausschluss vom Erbe erfolgt,
wenn die Geltendmachung des
Pflichtteils „gegendenWillen“des
überlebenden Elternteils erfolgt.
Und das reicht in der Regel aus,
um die Klausel in der Praxis auch
rechtssicher durchzusetzen.

Drängt der Nachwuchs schon
frühzeitig auf seinen Pflichtteil,
müssen überlebende Elternteile
nicht zwingend ihrenUnmut über
das Begehren äußern, damit die
Klausel greift. Auf eine entspre-
chende Entscheidung des Ober-
landesgerichts Zweibrücken
(Az.: 8 W 56/24) verweist die
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht
desDeutschenAnwaltvereins. In
dem konkreten Fall hatte eine

Tochter ihre Mutter nach dem
Tod des Vaters um Auszahlung
des Pflichtteils gebeten. Die An-
sprüche ließ die Mutter mit An-
waltsschreiben bestätigen und
kam dem Wunsch der Tochter
nach. Als auch die Mutter starb,
wurde der Sohn daraufhin Allein-
erbe, die Tochter erhielt erneut
nur ihren Pflichtteil.

Zurecht, wie das Gericht klar-
stellte. Ein entgegenstehender

Wille sei regelmäßig bereits dann
festzustellen,wennPflichtteilsbe-
rechtigte - wie hier geschehen -
einseitig und in konfrontativer
Weise zur Durchsetzung ihrer An-
sprüche an Erben herantreten.
Eine zusätzliche Äußerung sei
dann nicht nötig. Denn diese kön-
nevomsubjektivenEmpfindender
Beteiligten abhängen, wovon das
Greifen der Pflichtteilsstrafklausel
nicht abhängen dürfe. dpa

Eheleute können beim
Aufsetzen eines

gemeinsamen Testaments
eine Pflichtteilsstrafklausel

hineinschreiben.
Foto: Kirsten Neumann/dpa-mag

Wie findet man die
richtigen Worte für Trauernde?
Mit diesen Tipps lassen sich typische Fehler vermeiden

Erlebt jemand im Umfeld – eine
FreundinetwaodereinKollege

- einen Trauerfall, möchte man
der Person gern beistehen und
sein Mitgefühl aussprechen.
Dochdabeidie richtigenWortezu
finden, ist gar nicht so einfach.
Laut Tanja Konstanzer bedarf es
aber auch gar nicht unbedingt
richtiger Worte. Wichtiger sei es,
„präsent zu sein, die Situation zu
würdigen und das gemeinsam
auszuhalten“, so die Trauerbe-
gleiterin von der Hamburger Be-
ratungsstelle Charon.

Typische Fehler:
tröstende Floskeln oder
vom Thema ablenken

Was man vermeiden sollte, sind
Worte, die vermeintlich Trost
spenden. Etwa, dass der Verstor-
bene nun an einem besseren Ort
sei. Oder etwas wie: „Das wird
schonwieder.“ Für Trauernde fühl-
ten sich solche Floskeln nämlich
oft an, als würde man den Verlust
damit kleinreden, so Konstanzer.

Den Trauerfall gar nicht an-
sprechen und mit anderen The-
men ablenken sollte man aber
auch nicht. Für die trauernde Per-
son ist der Verlust ohnehin immer
präsent. „Da muss man als nahe-
stehende Person keine Angst ha-
ben, irgendwas zu triggern, wenn
manesanspricht“, sagtdieTrauer-
begleiterin.

IhrRat:WennderoderdieTrau-
ernde das Thema nicht von sich
aus aufmacht, kann man fragen:
„Möchtest du darüber reden?“.
Undwennesder Personhilft, über
die Trauer zu sprechen, sollteman
aktiv zuhören, nichts bewerten
oder kleinreden und allen Gefüh-
len Raumgeben.

Eigene Hilflosigkeit zugeben
und Unterstützung anbieten

Bevormansich inFloskelnverliert
oder das Thema aus Verunsiche-
rung ganz meidet, sollte man die
eigene Hilflosigkeit lieber benen-
nen, rät Tanja Konstanzer. Man
könnte etwa sagen: „Ichweiß ge-

radegar nicht,was ich sagensoll,
aber ich bin da für dich und halte
dasmit dir zusammen aus.“

Wer sich umdie trauernde Per-
son sorgt, sollte die allgemeine
Frage „Wie geht es dir?“ vermei-
den. Viele Trauernde wüssten gar
nicht, was sie darauf antworten
sollen, weil es ihnen eben furcht-
bar geht, sagt Konstanzer. Statt-
dessen kann man aber spezifi-
scher fragen, etwa: „Wie bist du
denn heute aufgestanden?“ oder
„Hast du heute schon etwas ge-
gessen?“.

Die Trauerbegleiterin empfiehlt
außerdem, aktiv und ganz konkret
Unterstützung anzubieten. „Die
meisten Trauernden haben gar
nichtdieKraft,vonsichausumHilfe
zu bitten“, sagt sie. Daher bringe es
oft nicht viel, wenn man sagt „Du
kannstdich jederzeitmelden“.Bes-
ser und immer wichtig: selbst auf
die trauernde Person zuzugehen
undbeispielsweisevorzuschlagen:
„Ich kann heute Nachmittag vor-
beikommen und eine Suppe oder
einen Kuchenmitbringen“. dpa

Präsenz und gemeinsames Aushalten der Situation sind wichtiger als perfekte Worte: Echtes Mitgefühl zeigt sich
durch aufmerksames Dasein. Foto: Alicia Windzio/dpa/dpa-mag
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